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Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148), in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durch-
führung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 
(GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 
15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

§ 1

(1) Fahrten und Reisen aus einem durch das Robert-Koch-
Institut für COVID-19 erklärten Internationalen Risikoge-
biet oder besonders betroffenen Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland (RKI-Risikogebiet) in das Gebiet oder Transit 
durch das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz sind mit Aus-
nahme der Fahrten zum Ort einer Beschäftigung oder zum 
Wohnsitz untersagt.

(2) Bei Fahrten zur Arbeitsstelle, zum Tätigkeits- oder Be-
schäftigungsort ist die ausgefüllte und unterschriebene Pend-
lerbescheinigung der Bundespolizei mitzuführen, bei Fahrten 
mit einem Kraftfahrzeug ist die Pendlerkarte gut sichtbar hin-
ter der Frontscheibe auszulegen. Es sind nur solche Fahrten 
gestattet, die bei vernünftiger Betrachtung geeignet sind, die 
Arbeitsstelle oder die Wohnung möglichst schnell und sicher 
zu erreichen. Unterbrechungen der Fahrten, insbesondere zu 
Einkaufs- oder Freizeitzwecken, sind untersagt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.

E r s t e  C o r o n a b e k ä m p f u n g s v e r o r d n u n g 
Rheinland-Pfalz (1. CoBeVO)

Vom 19. März 2020

Mainz, den 19. März 2020
Die Ministerin für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie
Sabine Bätzing-Lichtenthäler



Herausgeber und Verleger: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Druck: JVA Diez Druckerei, Limburger Str. 122, 65582 Diez
Bezugsbedingungen: Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Bezugspreis im Abonnement jährlich 32,00 EUR. Abbestellungen für das nächste  
Kalenderjahr müssen bis spätestens 1. November der Staatskanzlei vorliegen. Auslieferung von Einzelstücken durch das Landeshauptarchiv,  
Karmeliterstraße 1-3, 56068 Koblenz; Preis je Doppelseite 0,15 EUR zuzügl. Versandkosten. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die  
Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes hoheitliche Tätigkeit ist.

Postanschrift: Staatskanzlei, Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz, Tel. 06131 16-4767

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Rheinland-Pfalz

3231

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Postfach 3880, 55028 Mainz


